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res, de sorte à limiter les possibilités d'abus commis en ma-
tière de rémunération par la nomenklatura qui dirige les so-
ciétés cotées en Bourse. Dans son message du 5 décembre
2008, le Conseil fédéral a recommandé au Parlement de
soumettre cette initiative au vote du peuple et des cantons,
mais également de leur recommander de la rejeter. Le
même jour, il a déposé un contre-projet indirect dans le ca-
dre de sa révision du droit de la société anonyme et du droit
comptable. On se trouve alors en décembre 2008.
Les travaux de la Commission des affaires juridiques de no-
tre conseil commencent en juin 2009: les commissaires en-
trent en matière sur le projet. En octobre 2009, ils attaquent
la discussion par article. La commission se rend compte que
la chose est compliquée et renvoie à l'administration le pro-
jet avec le mandat de le scinder en deux parties: une partie
concernant les règles applicables aux sociétés anonymes
en général et une partie distincte concernant exclusivement
les sociétés anonymes cotées en Bourse – celles qui, préci-
sément, sont visées par l'initiative lancée par Monsieur Min-
der. On recherche un contre-projet indirect en réponse à
cette initiative.
Puis la politique s'en mêle: le 20 novembre 2009, la commis-
sion, par 14 voix contre 12, décide soudainement de disso-
cier l'examen de l'initiative populaire de ses travaux sur la ré-
vision du droit de la société anonyme et du droit comptable.
Sa majorité propose également de recommander au peuple
et aux cantons d'accepter l'initiative populaire Minder. Le 28
janvier 2010, la commission revient sur sa décision et pro-
pose au contraire d'examiner la possibilité d'un contre-projet,
soit direct, soit indirect, den parallèle.
Vers la fin février 2010, la presse annonce que Monsieur
Minder est disposé à retirer son texte pour autant que la ré-
vision du droit de la société anonyme et du droit comptable
ait une teneur qui ressemble suffisamment à ses propres
préoccupations pour que le peuple n'ait pas besoin de se
prononcer sur l'initiative elle-même. Il n'en a pas fallu plus
pour que la commission change à nouveau de point de vue
et que, par 13 voix contre 13 avec la voix prépondérante de
la présidente socialiste, elle revienne sur sa décision et pro-
pose de dissocier ses travaux sur l'initiative populaire de la
révision du droit de la société anonyme et du droit compta-
ble.
Une motion d'ordre de la minorité Kaufmann vous propose
aujourd'hui de renvoyer le projet à la commission. Au nom
de la majorité de la commission, je vous invite à la rejeter.
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Jositsch Daniel (S, ZH):  Das Strafbehördenorganisations-
gesetz ist bis auf einen Punkt bereinigt. Es scheint ein Punkt
zu sein, der im Rahmen dieser ganzen Vorlage nur ein Detail
ist. Er ist aber von ganz zentraler Bedeutung, und deshalb
ist es wichtig, dass wir unsere Position, die wir im Nationalrat
zweimal zum Ausdruck gebracht haben, weiterhin bekräfti-
gen und damit diese Differenz aufrechterhalten, um zusam-
men mit dem Ständerat eine Lösung zu finden. Worum geht
es?
Ich führe es nur noch kurz aus, weil ich es hier schon zwei-
mal ausgeführt habe. Es geht darum, dass im Strafverfahren
auf Bundesebene zwei Rechtsmittelinstanzen vorgesehen
sein müssen. Warum ist das notwendig? Bei dem kleinsten
Delikt, das von kantonalen Strafgerichten beurteilt wird, hat
ein Angeklagter die Möglichkeit, von einer ersten Instanz be-
urteilt zu werden, dann von einer zweiten Instanz, die den
ganzen Sachverhalt und die rechtliche Situation noch einmal
überprüfen kann, und dann vom Bundesgericht. Jetzt gibt es
einige, und zwar einige schwere Delikte – zum Beispiel inter-
nationale Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, organi-
sierte Kriminalität, Korruption in grossen Fällen –, die vom
Bundesgesetzgeber auf eidgenössische Stufe gehoben wor-
den sind. Das heisst, das Bundesstrafgericht beurteilt sie,
und kein kantonales Gericht. Jetzt soll ausgerechnet bei die-
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sen sehr schweren Delikten, anders als bei der Kleinkrimina-
lität, nur eine Rechtsmittelinstanz, nämlich das Bundesge-
richt, zur Verfügung stehen. Diese eine Instanz hat nicht die
Möglichkeit, den Sachverhalt zu überprüfen. Das macht kei-
nen Sinn. Es ist auch gar nicht bestritten, dass das keinen
Sinn macht. Es ist auch nicht bestritten, dass es systemwid-
rig ist. 
Die Gründe, warum die Mehrheit der Kommission für
Rechtsfragen unseres Rates und die Mehrheit des Stände-
rates die Lösung mit einer zweiten Instanz nicht wollen, sind
rein formalistisch. Erstens sei das nicht der Hauptpunkt die-
ser Vorlage. Nun, einem Angeklagten, der zu einer mehrjäh-
rigen Freiheitsstrafe verurteilt werden soll, ist es egal, ob das
in dieser Vorlage der Haupt- oder ein Nebenpunkt ist. Zwei-
tens gehe es bei den Rechtsmitteln ohnehin nur darum, eine
einheitliche Praxis der Kantone zu gewährleisten. Dem ist
selbstverständlich nicht so. Das Rechtsmittel dient in erster
Linie dem Angeklagten, der sich so Gehör verschaffen kann,
und dem Rechtsstaat, der durch die Rechtsmittelinstanzen
im Instanzenzug gewährleisten kann, dass nicht ein Un-
schuldiger zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt
wird. Das ist in einem Rechtsstaat ein Grundsatz.
Drittens wird gesagt, das Bundesgericht sei überlastet. Nun,
das kann ja auch nicht das wesentliche Argument sein, um
eine tragende Säule eines rechtsstaatlichen Verfahrens um-
zustürzen.
Deshalb ersuche ich Sie, hier erneut zum Ausdruck zu brin-
gen, dass wir dieses Prinzip, das wir konsequent durch die
gesamte Strafprozessordnung ziehen und das wir jedem,
auch dem kleinsten Kanton aufoktroyieren, hier auf der
Ebene des Bundesstrafprozesses aufrechterhalten wollen
und weiterhin klar zu sagen, dass wir auch hier zwei Rechts-
mittelinstanzen wollen, wobei die erste mit voller Kognition
ausgestattet sein soll.

Fluri Kurt (RL, SO): Wir haben nun zum dritten Mal über ei-
nen Punkt zu befinden, der nicht der Hauptpunkt der Vorlage
ist. Sie wissen, den Hauptpunkt haben wir erledigt, indem
wir die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft im Sinne des
Ständerates geregelt haben. Diese Frage ist erledigt. Weiter
gilt es zu berücksichtigen, dass der Ständerat bei einem an-
deren Punkt in der Differenzbereinigung nachgegeben und
sich uns angeschlossen hat.
Heute geht es also um eine Frage, die nicht den Hauptpunkt
der Vorlage betrifft. Ich möchte es bewusst präzisieren, um
nicht wieder missverstanden zu werden: Es geht nicht um
eine unwichtige Frage, aber es geht um eine Frage, die in
diesem Gesetz nicht zur Hauptsache geworden ist, um eine
Frage, die im Rahmen dieses Gesetzes immer eine Neben-
sache war. Selbstverständlich ist völlig offen, ob man diese
Nebensache im Rahmen dieses Gesetzes zur Hauptsache
machen will, indem man noch heute einen neuen Vorstoss
einreicht und damit die Revision des Bundesgerichtsgeset-
zes in diesem Punkt wieder aufnimmt.
Herr Jositsch hat sich im Rahmen der Revision des Bundes-
gerichtsgesetzes vielleicht zu dieser Frage geäussert, viel-
leicht auch nicht. Aber er kann heute nicht so tun, als ob
man damals unbewusst etwas völlig Falsches getan hätte.
Eines der Ziele der Revision des BGG war, das Bundesge-
richt zu entlasten. Deswegen haben wir uns auf die Lösung
geeinigt, an welcher der Ständerat nun festhalten will. Wenn
es heute, nach einigen Jahren, eine andere Mehrheitsmei-
nung gibt, dann kann man die Diskussion auf dem parla-
mentarischen Weg wieder einleiten, aber nicht im Rahmen
eines Gesetzes, in welchem es zur Hauptsache um die Bun-
desanwaltschaft ging – ein Punkt, der inzwischen erledigt
ist.
Das war auch der Grund, weshalb nicht nur eine Mehrheit,
Herr Kollege Jositsch, sondern der Ständerat als Ganzes an
seinem Beschluss festgehalten hat, denn er fand, in dieser
Phase sei es verfehlt, über einen Nebenpunkt der Vorlage zu
diskutieren und allenfalls noch eine Einigungskonferenz ein-
zuberufen. Der Ständerat hat sich ohne Diskussion dazu
entschlossen, an seiner Lösung festzuhalten. Ergänzend
muss man noch sagen: Das Bundesgericht will diese Ergän-

zung der Minderheit ebenfalls nicht, weil sie dem Haupt-
zweck der seinerzeitigen Revision des Bundesgerichtsge-
setzes ganz klar widerspricht. Es hat sich dazu klar
geäussert.
Zusammengefasst meine ich, man kann über das Anliegen
der Minderheit ohne Weiteres wieder diskutieren – aber bitte
nicht im Rahmen dieses Gesetzes. Hier stand ein völlig an-
derer Schwerpunkt zur Diskussion, der inzwischen erledigt
ist.
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit Ihrer Kommission zuzu-
stimmen; der Entscheid fiel mit 16 zu 9 Stimmen.

von Graffenried Alec (G, BE):  Wir haben dieses Gesetz
jetzt zum dritten Mal vor uns. Beim letzten Mal hatten wir
noch zwei wesentliche Differenzen zum Ständerat. Sie ha-
ben sich damals entschieden, sich in der Frage der Aufsicht
dem Ständeratsmodell anzuschliessen. Jetzt besteht noch
die Differenz betreffend die Berufung gegen Entscheide des
Bundesstrafgerichtes, die wir eingebracht haben. Ich ersu-
che Sie namens der grünen Fraktion, der Minderheit Jo-
sitsch zu folgen.
Herr Jositsch hat ja in aller Breite ausgeführt, dass aus
rechtspolitischen Gründen die Lösung, die von ihm vertreten
wird und der unser Rat bereits zweimal zugestimmt hat, die
richtige ist.
Herr Fluri hat das Argument ausgebreitet, dass wir im fal-
schen Verfahren seien. Er hat das schon beim letzten Mal
gesagt. Ich muss Ihnen einfach sagen: Das richtige Verfah-
ren, vermutlich auch nach der Meinung von Herrn Fluri, wäre
die Strafprozessordnung gewesen. Die Strafprozessordnung
haben wir ja vor zwei Jahren auf die Bundesebene genom-
men und damit im Strafprozess ein völlig neues System ein-
geführt. Hier haben wir nun als zweiten Baustein dieser Re-
vision das Strafbehördenorganisationsgesetz. Sachlich kann
man nicht sagen, dass wir im falschen Verfahren sind. Wir
regeln jetzt in diesem Verfahren die Zuständigkeiten des
Bundesgerichtes in Strafsachen neu. In diesem Verfahren
können wir ohne Weiteres diesen neuen Instanzenzug fest-
legen, der, wie Herr Jositsch ausgeführt hat, sachlich ge-
rechtfertigt ist. Die Strafprozessordnung ist noch nicht in
Kraft getreten. Sie soll per 1. Januar 2011 in Kraft treten, zu-
sammen mit dem Strafbehördenorganisationsgesetz. Diese
beiden Vorlagen bilden ein einheitliches Paket, und sie sol-
len durch die Kantone dann auch einheitlich eingeführt und
umgesetzt werden. So gesehen sind wir im genau richtigen
Verfahren. Die Vorlage wird sich auch nicht verzögern, da
wir sie mit der Schlussabstimmung in dieser Session ab-
schliessen können, womit das Inkrafttreten per 1. Januar
2011 nicht infrage gestellt ist.
Es ist nicht so, dass sich der Ständerat in einer Einigungs-
konferenz tel quel durchsetzen wird. Vielmehr werden wir in
der Einigungskonferenz diese Frage aufwerfen und noch
einmal materiell prüfen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
wir in der Einigungskonferenz eine Lösung finden. Es ist be-
reits andiskutiert worden, dass in der Einigungskonferenz
noch eine Kompromissvariante auf den Tisch kommen
könnte, die zwar nicht genau unserer Regelung entspricht.
Aber geben Sie uns die Möglichkeit, an dieser Kompro-
missvariante zu arbeiten. Ich denke, dass es eine gute Lö-
sung werden könnte, und das wäre auch im Interesse der
Sache.
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzu-
stimmen und noch einmal an unserem Beschluss festzuhal-
ten.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin):  Die CVP/
EVP/glp-Fraktion unterstützt den Antrag der Mehrheit.

Stamm Luzi (V, AG): Ich bitte Sie namens der SVP-Fraktion,
für die Mehrheit zu stimmen und sich dem Ständerat anzu-
schliessen. Dann haben wir keine Differenz mehr, dann ist
das ganze Gesetz über die Bühne. Es ist ja tatsächlich so,
dass wir beim Strafbehördenorganisationsgesetz in erster
Linie die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft diskutiert ha-
ben. So gesehen ist das jetzt diskutierte Thema ein Anhäng-
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sel, wie Kollege Fluri sinngemäss sagte. Materiell ist es viel-
leicht keine Kleinigkeit, aber im Rahmen der Diskussion über
das System haben wir praktisch nur über die Bundesanwalt-
schaft geredet, und auch in der Kommission haben wir die
Diskussion darüber, was hier sinnvoll wäre, eigentlich nicht
geführt. Beim Bundesgerichtsgesetz, das wir kürzlich ge-
schaffen haben, war ja die Entlastung des Bundesgerichtes
ein zentraler Punkt. Am Schluss sind wir bei der Lösung ge-
landet, die nun gilt. Es wäre jetzt bereits eine Wiederumstel-
lung der Regelung, weg von der Lösung, die wir damals ge-
funden haben.
Es wäre zwar theoretisch möglich, in der Einigungskonfe-
renz eine neue Lösung vorzuschlagen. Aber es wäre doch
eigenartig, im allerletzten Moment einen Kompromiss zu fin-
den, der zuvor nicht diskutiert worden ist. Das wäre aus der
Hüfte geschossen, davon würde ich abraten. So gesehen
hat Kollege Fluri Recht: Wenn wir schon etwas ändern wol-
len, dann können wir die Thematik sofort wieder neu anpak-
ken und eine neue Revision auf die Schiene bringen. Wie
Sie sich, Herr Fluri, ausgedrückt haben: Man kann über das
Anliegen diskutieren, aber jetzt wäre eine Änderung ein
Schnellschuss.
Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen und dieses
Geschäft «abzutischen».

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin:  Wir haben diese
Frage – Beschwerde oder Berufung? – im Vernehmlas-
sungsverfahren ja bereits eingehend geprüft. Wir haben uns
dann im Rahmen der Botschaft für die Form der Be-
schwerde entschieden; im Wissen darum, dass die StPO ein
zweistufiges Rechtsmittelverfahren vorsieht. Wir haben aber
auch auf die Unterschiede zwischen der kantonalen Stufe
und der Bundesstufe hingewiesen. Wir haben darauf hinge-
wiesen, dass es im kantonalen Verfahren wichtig ist, eine
Harmonisierung zu haben, auch gewisse Fehler ausschalten
zu können, und dass diese Frage auf Bundesstufe, wo wir
als einzige Instanz das Bundesstrafgericht haben, anders zu
stellen ist.
Es ist richtig, Herr Nationalrat Jositsch: Dogmatisch konse-
quent müsste man auf dieser Ebene die Berufung einführen.
Aber es ist manchmal auch vertretbar, einen pragmatischen
Ansatz zu wählen und zu schauen, worum es denn wirklich
geht: Es geht um sehr wenige Fälle, die in einem Beschwer-
deverfahren durchaus auch angemessen behandelt werden
können.
Wir würden Sie bitten, der Mehrheit der Kommission zu fol-
gen.

Vischer Daniel (G, ZH), für die Kommission: Wir sind nun in
der dritten Runde, in der letzten Runde vor einer allfälligen
Einigungskonferenz zu diesem Gesetz. Wie bereits hervor-
gehoben wurde, hatten wir ja anfänglich drei Differenzen.
Die eine betraf die Bundesanwaltschaft und die Aufsicht, die
zweite die Beschwerdelegitimation im Berufungsverfahren.
Die dritte ist die der «double instance», über die wir heute
noch zu befinden haben. In der ersten Sache haben wir uns
mit dem letztmaligen Entscheid bezüglich Bundesanwalt-
schaft und Aufsicht dem Ständerat angeschlossen. Der
Ständerat hat sich wiederum uns angeschlossen, indem er
die breitere Legitimation für die Berufung aufgenommen hat.
Es bleibt also die Differenz, über die wir heute zu befinden
haben, ob auch das Bundesstrafverfahren ein zweistufiges
Verfahren sein soll oder nicht.
Die Hauptkritik der Minderheit lautet gerafft: Je schwerwie-
gender die Delinquenz ist oder je komplizierter die zu beur-
teilenden Fragen sind, desto schlechter ist der Rechts-
schutz, indem nur eine Instanz besteht.
Die Mehrheit verkennt nicht, dass dies eine Problematik ist,
die bestehen bleibt. Sie argumentiert aber – und das ist
wichtig –, dass diese Vorlage nicht der geeignete Weg sei,
diese Problematik zu lösen. In diesem Sinne war das auch
nicht Bestandteil eines Vernehmlassungsverfahrens. Wie
auch die Frau Bundesrätin ausgeführt hat: Man muss eine
Differenz zwischen einer zweiten Instanz auf Bundesebene
und einer zweiten Instanz auf kantonaler Ebene machen,

hat doch die kantonale Zweistufigkeit – im Endeffekt ist es
sogar eine Dreistufigkeit – nicht zuletzt auch den Sinn, die
Unterschiede des Föderalismus auszugleichen und die
Rechtsprechung in den Kernpunkten zu vereinheitlichen.
Es ist auch bekannt – dies ein weiteres Argument der Mehr-
heit –, dass das Bundesgericht gegen diese Zweistufigkeit
ist. Das Bundesgericht ist überlastet. Das Bundesgericht ist
ein Gericht der Rechtsprüfung und nicht ein Gericht der
Sachverhaltsprüfung, ich sagte das letzte Mal: des «Laubsä-
gelns». Das Bundesgericht will sich auf die essenziellen
Rechtsfragen beschränken, damit es in diesem Sinne gewis-
sermassen die Hoheit als höchstes Gericht wahren kann.
Das Hauptargument zum Schluss: Der Ständerat entschied
einstimmig; es kann ja nicht sein, dass wir versuchen, etwas
zu erzwingen, was im Ständerat offensichtlich auf ein «Njet»
stösst.
Vor diesem Hintergrund ersucht Sie die Kommission mit 16
zu 9 Stimmen, der Mehrheit zu folgen.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Le 3 mars 2010,
soit la semaine passée, nous avons examiné la loi sur l'orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération. Il reste
trois divergences, dont deux ont été éliminées au niveau du
Conseil des Etats, qui maintient sa position sur une seule di-
vergence qui est soumise aujourd'hui à notre conseil.
Ce matin, la commission s'est à nouveau réunie. Cette diver-
gence se situe à l'article 119b de la loi sur le Tribunal fédéral
et elle concerne la question du double degré de juridiction,
c'est-à-dire d'une voie de recours avec un réexamen com-
plet des faits et du droit qui était préconisée par la minorité
de votre Commission des affaires juridiques, minorité que
vous avez suivie contre l'avis de la majorité de la commis-
sion le 3 mars. Lorsqu'elle s'est réunie, ce matin, la commis-
sion a réexaminé la chose et elle a décidé à nouveau de se
rallier, à une majorité beaucoup plus nette cette fois – 16
voix contre 9 –, à la version du Conseil des Etats de sorte à
éliminer la dernière divergence et à nous permettre de termi-
ner nos travaux sur cet objet.
Au nom de la majorité de la commission, je vous invite par
conséquent à vous rallier à la version du Conseil des Etats.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.066/3757)
Für den Antrag der Mehrheit ... 115 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Ich möchte
unserem Kollegen Andy Tschümperlin ganz herzlich zum
Geburtstag gratulieren. Alles Gute! (Beifall)


